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FRAKTION REGENBOGEN-PIRATEN-TROISDORF 
RATHAUS, Kölner Str_176, 53840 TROISDORF 

Tel.:02241-900765 /Fax:02241-900766 JE-Mali: regenbogenpiraten  

Herrn 
Bürgermeister Jablenski 
- im Hause - 

Betreff: nächste Sitzung des HaFi-Ausschusses am 4.2.2020 
hier ANFRAGEN zur Neuregelung für Straßenausbaubeiträge nach KA 

Sehr geehrter Herr Bürgenneister, 

wir bitten um Beantwortung der nachfolgenden Anfragen in der o.a. Sitz 
Niederschrift: 

1. Wird die Stadt Troisdorf Ihr 2018 ff. Fördermittel aus dem Fö 
Landesregierung für die ausfallenden Beiträge der Anlieger beantrag 
wenn nein, warum nicht? 

2. Wie viele und welche beitragspflichtigen Siraßenbaurnaßnahmen gern 
wurden in Troisdorf nach dem 1.1.2018 beschlossen und begonnen u d sin 
der Neuregelung der Straßenausbaubeiträge nach KAG in NRW betr n? 

3. Werden alle nach dem 1.1.2018 beschlossenen und begonne en, 
beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen nach dem neuen För. rschl 
Umlage auf Anwohner — unter Zugrundelegung der neuen 	trag 
abgerechnet und auf die Anlieger umgelegt; wenn nein, welche waru ni 

4. 'Wird die Verwaltung schon zur HaFi-Sitzung am 4.2.2020/ Ratssit 
die bisherige SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON BEI 
§ 8 DES KOMMUNALABGABENGESETZES (KAG) FÜR St 
CHE MASSNAHMEN DER STADT TROISDORF durch eine 
dergestalt anpassen, dass die bisherige Regelung für die Berechnung 
träge durch eine neue Staffelung der Anliegerbeiträge ersetzt wird, di sich 
lich nach den Kosten der Gesamtmaßnahme richtet und dann für Ani gers 
für Haupterschließungsstraßen 30%, für Hauptverkehrsstraßen, Fahl ahne 
wege 10% sowie für Parkstreifen und Gehwege 40%, en-  Hauptgesch ' 
rell 35% und für Parkstreifen und Gehwege 40% vorsieht; wenn nein 

5. Wird es eine Konkretisierung und Festschreibung einer Härtefalleegel 
Satzung zur Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG; wenn nein, waru 

6. Wird es eine Veränderung bzgl. der EinbeziehunW Abrechnung von 
geben; wie wird diese aussehen? 

7. Wird es einen Rechtsanspruch auf 'Ratenzahlungen in der veranderte Bei 
nach § 8 KAG geben - verbunden mit der Verpflichtung, dass der für 
Straßenausbaubeiträgen anzusetzende Zinssatz sich dynamisch am vq n de 
Bundesbank veröffentlichten Basiszinssatz orientiert? 

8. Sind von der Neuregelung auch Maßnahmen des AöR betroffen; wen 
wie werden die Maßstäbe der Neuregelung auf den AöR übertrage 
füllt — insbesondere in Bezug auf die neu eingeführte verbindliche f 
beteiligung und die Veröffentlichungsnotwendigkeit einer Priori 
nächsten 5 Jahre? 
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Wolf Roth 
Hans Leopold Müller 

FAXG3 Nr: 518374 von NVS:FAXG3/+492241900766 an NVS:XPR1/BECKERJ (Seite 1 von 1) 
Datum 31.12.19 19:26 - Status: Konvertierung gestartet auf Server XPR1... 
Betreff: OK (1 Seite(n) empfangen) 


	Page 1

